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Rechtssache  C-550/11

PIGI  – Pavleta Dimova ET
gegen

Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto“  – Varna pri Tsentralno 
upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Vorabentscheidungsersuchen des Administrativen sad  – Varna)

„Steuer — Mehrwertsteuer — Richtlinie 2006/112/EG — Recht auf Vorsteuerabzug — Berichtigung — 
Diebstahl von Waren“

Leitsätze – Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 4.  Oktober 2012

1. Harmonisierung des Steuerrechts — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem — Vorsteuerabzug — 
Berichtigung des ursprünglichen Vorsteuerabzugs — Ziel

(Richtlinie 2006/112 des Rates, Art. 185 Abs. 1)

2. Harmonisierung des Steuerrechts — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem — Vorsteuerabzug — 
Berichtigung des ursprünglichen Vorsteuerabzugs — Befugnis der Mitgliedstaaten, bei Diebstahl 
eine Berichtigung zu verlangen — Begriff des Diebstahls

(Richtlinie 2006/112 des Rates, Art. 185 Abs. 2)

1. Siehe Text der Entscheidung.

(vgl. Randnrn. 21, 25)

2. Art.  185 Abs.  2 der Richtlinie 2006/112 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem ist dahin 
auszulegen, dass er Vorschriften des nationalen Steuerrechts nicht entgegensteht, nach denen im Fall 
der Feststellung des Fehlens mehrwertsteuerpflichtiger Gegenstände der zum Zeitpunkt des Erwerbs 
dieser Gegenstände vorgenommene Vorsteuerabzug zu berichtigen ist, wenn sie dem Steuerpflichtigen 
gestohlen wurden und der Täter nicht ermittelt worden ist. Die Mitgliedstaaten dürfen die 
Berichtigung des Vorsteuerabzugs in allen Fällen vorsehen, in denen zum Vorsteuerabzug 
berechtigende Gegenstände gestohlen wurden, und zwar unabhängig davon, ob die Umstände des 
Diebstahls vollständig aufgeklärt wurden.

Insoweit steht es den Mitgliedstaaten, wenn sie von der in Art.  185 Abs.  2 Unterabs.  2 der Richtlinie 
vorgesehenen Befugnis Gebrauch machen, frei, in ihrem nationalen Steuerrecht Begriffe zu verwenden, 
die nicht mit den in der Ermächtigungsnorm der Richtlinie verwendeten Begriffen identisch sind, 
soweit diese Begriffe das mit der Richtlinie verfolgte Ziel widerspiegeln. Da der Begriff „Diebstahl“ 
grundsätzlich in den Bereich des Strafrechts fällt, dürfen die Mitgliedstaaten Begriffe verwenden, die 
ihnen in dem steuerrechtlichen Rahmen zur Anwendung einer unionsrechtlichen Vorschrift auf dem 
Gebiet der Mehrwertsteuerberichtigung geeigneter erscheinen. Da der Begriff „Diebstahl“
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grundsätzlich in den Bereich des Strafrechts fällt, dürfen die Mitgliedstaaten Begriffe verwenden, die 
ihnen in dem steuerrechtlichen Rahmen zur Anwendung einer unionsrechtlichen Vorschrift auf dem 
Gebiet der Mehrwertsteuerberichtigung geeigneter erscheinen. Somit sind das nationale Steuerrecht, 
in dem die „Feststellung von Fehlmengen“ als Grund für die Berichtigung des Vorsteuerabzugs genannt 
wird, und seine Anwendung durch die zuständige Verwaltung als eine geeignete Umsetzung von 
Art.  185 Abs.  2 Unterabs.  2 der Richtlinie anzusehen, da ein Diebstahl in Bezug auf die betreffenden 
Gegenstände zu „Fehlmengen“ führt, so dass sie nicht mehr für steuerbare Ausgangsumsätze genutzt 
werden können.

(vgl. Randnrn. 29, 32, 34, 35, 37 und  Tenor)
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